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Landeshauptstadt

Beschluss-
drucksache b

In den Stadtbezirksrat Ahlem-Badenstedt-Davenstedt
In den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss
In den  Ausschuss für Umweltschutz und Grünflächen
In den Verwaltungsausschuss
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0171/2013

1

BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt
Bauleitplan der Wohnbauflächeninitiative:

211. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan Han nover,
Bereich: Ahlem / "ehemaliges Schulzentrum Ahlem"

Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentli chkeit 

Antrag,
1. die in der Anlage 1 dargelegten allgemeinen Ziele und Zwecke für eine Änderung des 

Flächennutzungsplanes für den dort bezeichneten Bereich zu beschließen,

2. die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (Unterrichtung und 
Erörterung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB auf die Dauer eines Monats) zu beschließen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Die Änderung des Flächennutzungsplanes und die damit verfolgten Planungsziele wirken 
sich in gleicher Weise auf Männer und Frauen bzw. auf alle gesellschaftlichen Gruppen aus. 
Ferner ist damit eine geschlechtsbezogene bzw. gruppenbezogene Bevorzugung oder 
Benachteiligung nicht verbunden.

Kostentabelle
Es entstehen hinsichtlich der Planungsebene der Flächennutzungsplanung keine 
finanziellen Auswirkungen.

Begründung des Antrages:
Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat in seiner Sitzung am 20.12.2007 im Rahmen 
der "Schulstrukturreform Phase II - Standortplanung der weiterführenden Schulen" 
beschlossen, die Hauptschule Ahlem und die Realschule Ahlem im Schulzentrum Ahlem am 
Standort Tegtmeyerallee als Haupt- und Realschule zusammenzuführen (Drucksache Nr. 
2138/2007 i.V.m. Drucksache Nr. 2988/2007). Bestandteil dieses Beschlusses ist, den 
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dadurch frei werdenden Schulstandort einer anderweitigen Nutzung zuzuführen oder zu 
verwerten. Angesichts der städtebaulichen Lage kommt hierfür eine 
Wohnungsbauentwicklung in Betracht.

Die Verlegung der Haupt- und Realschule an den Standort Tegtmeyerallee und die 
anschließende Schließung des Schulstandortes Schulzentrum Ahlem wird voraussichtlich im 
Spätsommer 2013 erfolgen. Wegen der schlechten Bausubstanz soll das Schulgebäude 
abgebrochen werden. Die Turnhalle bleibt erhalten und steht weiterhin dem Schul- und dem 
Vereinssport zur Verfügung. Fortgesetzt wird auch die Sportnutzung südöstlich der 
Turnhalle auf einem neu herzurichtenden Sportplatz auf der Fläche ehemaliger 
Tennisplätze. 

Mit der Nachnutzung des bisherigen Schulgeländes durch Wohnungsbau kann ein das 
bestehende Wohngebiet ergänzendes Angebot an Baugrundstücken an einem Standort 
geschaffen werden, der sich vor allem durch eine ruhige Lage in ansprechender 
landschaftlicher Umgebung auszeichnet.

Der Flächennutzungsplan soll daher für das Plangebiet im Wesentlichen von "Fläche für 
den Gemeinbedarf - Schule" in "Wohnbaufläche" geändert werden.

Die beantragten Beschlüsse sind erforderlich, um da s 211. Änderungsverfahren zum 
Flächennutzungsplan beginnen zu können. Die nach § 4 Abs. 1 BauGB vorgeschriebene 
frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wird parallel 
zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt.

61.15
Hannover / 25.01.2013


